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Zahl

031-9/4-0/2024
Datum

30.04.2024 Fachbereich
Bau- und Raumordnung

Betreff: Raumordnungsrechtliche Einzelbewilligung für die
                             Neugründung einer Landwirtschaft (Zottlgut)

Antragsteller: Herr Ing. Mag. Markus Voglreiter

Kramser Rainer
Tel.DW 51

E-Mail: rainer.kramser@seekirchen.at

K U N D M A C H U N G
1. Gemäß § 73 Absatz 1 in Verbindung mit § 46 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 - SROG 2009,

Landesgesetzblatt Nr. 30/2009, in der geltenden Fassung, in Verbindung mit § 79 der Salzburger
Gemeindeordnung wird kundgemacht, dass Herr Ing. Mag. Markus Voglreiter, Berchtesgadner Straße 22/Top 10,
5020 Salzburg, um eine raumordnungsmäßige Einzelbewilligung hinsichtlich für die Neugründung einer
Landwirtschaft (Zottlgut) auf Grundstück Nr. 473 KG Seewalchen (EZ 839), angesucht hat.

2. Die Einreichunterlagen liegen während der Amtsstunden im Stadtamt zur Einsicht auf.

3. Innerhalb der Kundmachungsfrist können von den Trägern öffentlicher Interessen und von Personen, die ein
Interesse glaubhaft machen, schriftliche Stellungnahmen eingebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Der Bürgermeister

Konrad Pieringer

Kundmachungsdauer: vier Wochen

Angeschlagen am 30.04.2024

Abnahme nicht vor 28.05.2024

Abgenommen am


